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Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Mittwoch , den 7. Juni 1911

Amtlicher teil . "
Bekanntmachung.

Nach Beschluß des Feldgerichts werden sämt¬
liche Wiesengründe vom 16. Juni d. Js . ab zur
Heuabfahrt geöffnet.

Wiesbaden , den 29. Mai 1911.
28245_ Der Oberbürgerm eister.

Bekanntmachung.
Verpachtung des Ratskellers in Wiesbaden.
Der Ratskeller in dem Natdause zu Wics-

haden. der als Restaurant ersten Ranges betrieben
werden muß. soll vom 1. Januar 1912 ab aus die
Dauer von 8 Jahren neu verpachtet werden.

Die Wirtschaftsräume sind künstlerisch aus¬
gestattet und möbliert.

Pachtbedingungen liegen in dem Rathause,
Zimmer Nr . 44, zur Einsicht osfen und können
auch gegen Einsendung von 1 Ji bezogen werden.

Schriftliche Angebote sind bis spätestens den
15  Juli d. Js ., mittags 12 Uhr, verschlossen mit
der Aufschrift „Offerte bctr. Ncuverpachtung des
Ratskellers in Wiesbaden " — an den Magistrat
(Zimmer 44) einzureichen.

Der Magistrat behält sich die Wahl unter sämt¬
lichen Bewerbern vor.

Wiesbaden , 26. Mai 1911.
28249_ Der Magistrat

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 8. Jnni d. Js ., nachmittags,

soll in den Distr . Bahnholz , Ncrobcrg , „Linden"
und „Rabenkops" das nachstehend bezcichncte. teil¬
weise nicht zur Einlösung gekommene Holz ver¬
steigert werden . _ ^ ,

1. 1 Eichenstamm von 2,27 Festmctcr Inhalt.
2.  14 Rmtr . Eichcn-Holz (Anbruch).
Z. 5 Rmtr . Buchen-Scheit.
4. 7 Rmtr . Buchen-Prügcl und
5. 600 Bnchcn-Wcllc ».
Zusammenkunft nachmittags 4 Uhr im hinte¬

ren Nerotal am Kochdcnkmal.
Wiesbaden , den 2. Juni 1911.

28258 Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Som¬

mermonate (Avril bis einschließlich September)
um 9 Ubr vormittags.

Wiesbaden , den 18. März 1911.
26850 Stadt . Akzlse-Amt.

Bekanntmachung.
In der Wilhelmstraße zwischen Rheinstrabe

und Kaiser -Friedrich -Platz soll am 13. Juni 1911
mit dem Umbau der Fahrbahn und Gehwege in
Asphalt auf Beton begonnen werden . Bis dabin
müssen alle noch fehlenden oder etwa zu verän¬
dernden Sausanschlüsse an die Kabelnetze , das
städtische Kanalnetz oder die Hauvt -Wasser - und
Gasleitung fertiggestellt sein.

Unter Hinweis aus die Bekanntmachung des
Magistrats vom 1. November 1906 über die fünf¬
jährige Sperrzeit für Ausbruch der neuen Stra¬
ßendecken werden daher die beteiligten Haus¬
besitzer und Grundstückseigentümer aufgefordcrt.
umgehend bei den betreffenden städtischen Bau¬
verwaltungen die Ausführung der noch notwen¬
digen Anschlußarbeiten zu beantragen.

Wiesbaden , den 25. Avril 1911.
Städtisches Strabenbauamt.

Berdingung.
Die inneren Vcrputzarbciten für den Neubau

der Mittelschule an der Manteuffelstrabe sLos
1—VI ) sollen im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Berdingsunterlagen und Zeichnungen können
während der Vormittagsdienststunden im Ver¬
waltungsgebäude Fricdrichstraße 19 Zimmer
Nr . 9 civgcscben . die Angebotsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfrcie Einsendung von
60 -f bezogen werden . ^ ^

Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A. 22
Los . . ." versehene Angebote sind svätestens bis

Freitag , den 16. Juni 1911, vorm . 11 Uhr.
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen Los -Reihenfolge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Rur die mit dem vorgeschricbcncn und aus-
gefüllten Berdingungssormular eingcreichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagssrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 1. Juni 1911.

28294 Städtisches Hochbauamt.

Bekanntmachung.
Freitag , den 9. Juni d. Js .. nachmittags , soll

»ie Grasnutzvng von verschiedenen Grundstücken
in den Distric en Allersberg . Bruhl . Tennelbach
und schöne Aussicht versteigert werden (ca. 3
Morgen ) .

Zusammenkunft nachmittags 3 Uhr vor der
Kronenbrauerei an der Sonncnbergerstraße.

Wiesbaden , den 3. Juni 1911.
28261 Der Magistrat.

Verdingung.
Die Ausbruchsarbcitcn für den Umbau der

Wilbclmstraße sollen im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Anaebvtsformulare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormit¬
tagsdienststunden im Rathause Zimmer Nr . 53
eingeseben , die Verdingungsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
1 Ji (keine Briefmarken und nickt gegen Post¬
nachnahme ) und zwar bis zum 14. Juni d. Js.
einsckl . bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Auf¬
schrift versehene Angebote sind svätestens bis

Freitag , den 16. Juni 1911, vorm . 11 Uhr.
im Ratbause Zimmer Nr . 53 einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus
gefüllten Verdingungsformular eingereickten An
geböte werden bei der Zuschlagsertcilung be
rücklichtigt.

Zuschlagssrist : 14 Tage.
Wiesbaden , den 2. Juni 1911.

Städtisches Straßenbauamt.

Bekanntmachung.
Die am 24., 29. und 30. Mai d. Js . stattge¬

fundenen Klee- und Grasversteigerungen sind ge¬
nehmigt worden.
- Die Stcigvreise müffen innerhalb drei Tagen
zur Stadthauvtkasfe bezahlt werden.

Wiesbaden , den 3. Juni 1911.
28260 Der Magistrat.

Verkauf von Rollwagen.
Auf dem städtischen Gaswerke , hier , Mainzer-

ftraße 142, sollen 4 gut erhaltene Rollwagen von
je 100 Ztr . garantierter Tragfähigkeit , mit Col-
ling 'schen Patentachsen , verkauft werden . Besich¬
tigung sowie Erteilung von Auskünften kann auf
dem Gaswerke von morgens 8 bis abends 6 Ubr
stattfinden . Angebote für die Wagen , einzeln oder
insgesamt , wolle man bis zum 30. Juni d. Js.
verschlossen und mit der Aufschrift „Angebot für
Rollwagen " versehen an die Verwaltung des
Gaswerkes einreichen . Die Angebote sollen bis
zum 30. Juli ö. Js . gültig bleiben.

Wiesbaden , den 3. Juni 1911. 28299
Die Verwaltung des städt. Gaswerkes.

Verdingung.
Die Eisenbetonarbeitrn pv . auf Eisenträger

und Betontrevven für den Neubau der Landes-
bibliotbek an der Rheinstraße sollen im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Berdingsunterlagen und Zeichnungen können
während der Vormittagsdienststunden im Ver-
waltungsgebände Friedrichstraße 19 Zimmer
Nr . 9 eingeseben . die Angebotsunterlagen ein
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar
zablung oder bestellgelbfreie Einsendung von
2 Ji  bezogen werden . ' m

Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A. 21
versehene Angebote sind spätestens bis

Freitag , den 16. Juni 1911. vorm . 10 Uhr,
hierher einzurcichen . .

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschricbenen und aus-
gefüllten Verdingungsformular eingerrichten An
geböte werden berücksichtigt.

Zuschlagssrist : 60 Tage.
Wiesbaden , den 1. Juni 1911.

28294 Städtisches Hochbauamt

Verdingung.
Die Monierarbcitcn und Betonpobicn für den

Neubau der Mittelschule an der Mantcufselstrabc
sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
ne » während der Vormittagsdienststunden im Ver¬
waltungsgebäude Friedrichstraße 19 Zimmer Nr . 9
eingesehen , die Angebotsunterlagen einschließlich
Skizzen auä , von dort gegen Barzahlung oder be-
stellgeldireie Einsendung von 40 .$ bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 23"
versehene Angebote sind svätestens bis
Freitag , den 16. Juni 1911. vormittags 11 ^ Uhr.
hierher einzureichcn.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Rur die mit dem vorgeschricbenen und aus-
seiülltrn Verdingungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagssrist 30 Tage.
Wiesbaden , den 3. Juni 1911. 28294

Städtisches Hochbauamt.

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Polizeivcrordnung.
Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes

über die allgemeine Lanöesverwaltung vom
30. Juli 1883 (G .-S . S . 195) und der §§ 6, 12,
18 der allerhöchsten Verordnung vom 20 . Sep¬
tember 1867 (G .-S . S - 1529) über die Polizei¬
verwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen wird für den Umfang des ganzen Re
gierungsbezirks Wiesbaden , mit Zustim
mung des Bezirksausschusses , folgendes an
geordnet : „ m

§ 1. Unter Aushebung des 8 10 der Po
lizeiverordnung der vormaligen Königlichen
Regierungs -Abteilung des Innern hierselbst
vom 6. Mai 1882 (Regierungs -Amtsblatt
S . 152, Pos . 398) treten an Stelle desselben
die folgenden Bestimmungen:

Das Zerstören und das Ausheben von Ne
stern oder Brutstätten der Vögel , das Zer
stören und das Ausnehmen von Eiern , das
Ausnehmen und das Töten von Jungen ist
verboten . Desgleichen ist der Ankauf , der
Verkauf , die An - und Berkaufsvermittelung,

2. Jahrgang.

das Feilbieten , die Ein - und Ausfuhr , der
Transport von lebenden , sowie toten Vögeln
der in Europa einheimischen Arten zu Han-
öelszwecken untersagt . . ^

Ferner ist verboten das Erlegen und jede
Art des Fangens dieser Bogelarten . Dieses
Verbot erstreckt sich auf das ganze Jahr.

8 2. Dem Fangen im Sinne dieser Ver¬
ordnung wird jedes Nachstellen zum Zwecke
des Fangens oder Tötens von Vögeln , ins¬
besondere das Aufstellen von Netzen , Schlin¬
gen . Leimruten oder anderen Fangvorrich¬
tungen gleichgeachtet.

§ 3. Dem Eigentümer und dem Nutzungs¬
berechtigten und deren Beauftragten ist es
gestattet , Nester , welche Vögel in oder an
Wohnhäusern oder an Gebäuden und im
Innern von Hofräumen gebaut haben , zu
zerstören . „ „

8 4. Wenn Vögel in Weinbergen . Gärten,
bestellten Feldern , Baumpflanzungen . Saat¬
kämpen und Schonungen Schaden anrichten
können durch die Polizeipräsidenten und die
Landräte des Bezirks den Eigentümern und
Nutzungsberechtigten der Grundstücke und
deren Beauftragten oder öffentlichen Schutz¬
beamten ( Forst - und Feldhütern , Flurschützen
usw .) , soweit dies zur Abwendung dieres
Schadens notwendig ist , das Töten dieser Bo¬
gelarten mit Feuerwaffen innerhalb der be¬
troffenen Oertlichkeiten während bestimmter
Fristen gestattet werden . Die Bestimmungen
des 8 368 Nr - 7 des Reichsstrafgesetzbuches
vom 15. Mat 1871 (Reichsgesetzblatt 1876 Seite
40 ) sind bei dem Schießen zu beachten.

Das Feilbteten und der Verkauf der auf
Grund solcher Erlaubnis erlegten Vögel sind
unzulässig . , . , . m

Ebenso können die vorbezerchneten Be¬
hörden einzelne Ausnahmen von den Bestim¬
mungen der §8 1 und 2 dieser Verordnung
zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken , zur
Wiederbevölkerung mit einzelnen Vogel¬
arten , sowie für Stubenvögel für eine be¬
stimmte Zeit und für bestimmte Oertlichker-
ten bewilligen.

8 5. Die Bestimmungen dieser Verord¬
nung finden keine Anwendung:

a ) Auf das im Private,gentume befind¬
liche Federvieh , . . .

b) auf die nach der preußischen Jagdord-
nung vom 15. Juli 1907 jagdbaren Vögel.

c) aus die in nachstehendem Verzeichnis
aufgeführten Vogelarten:

1. Die Tagraubvögel , mit Ausnahme der
Turmfalken , Bussarde und Gabelweihen (rote
Milane ) .

2. den rotrückigen Würger.
3. die Sperlinge , , /tn , ,
.4. die rabenartigen Vogel (Rabenkrähen,

Nebelkrähen , Saatkrähen . Elstern , Eichelhä¬
her ) mit Ausnahme des Kolkraben.

5. die Sänger.
6. die Taucher . . . ,
® 66. Zuwiderhandlungen gegen die §§■1,

2, 5 werden , soweit nicht 8 368 Nr . 2 und
Nr . 11 des Reichs -Strafgesetzbuches oder 8 33
des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom
1. April 1880 Platz greifen , nach 8 34f dieses
Gesetzes mit Geldstrafe bis 150 Ji oder mit
Haft bestraft.

§ 7. Diese Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Wiesbaden , den 6. Mai 1911.
Der Regierungspräsident:

gcz . von Meister.
Wird veröffentlicht.
Sonnenberg , den 30- Mai 1911. 28301

Der Bürgermeister : Buckelt.

28730
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